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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator

Produktform : Gemisch
Produktname : DiProtec FIX-MSP

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Relevante identifizierte Verwendungen
Hauptverwendungskategorie : Gewerbliche Nutzung
Spezifikation für den industriellen/professionellen 
Gebrauch

: Baustoffe

Verwendung des Stoffs/des Gemischs : Dichtstoffe
Klebstoffe

Funktions- oder Verwendungskategorie : Baustoffe

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

1.4. Notrufnummer

Land/Region Organisation Notrufnummer

Schweiz Notrufnummer. 145

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Nicht eingestuft

Schädliche physikalisch-chemische, gesundheitliche und Umwelt-Wirkungen
Keine weiteren Informationen verfügbar

2.2. Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Sicherheitshinweise (CLP) : P102 - Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
EUH Sätze : EUH208 - Enthält Trimethoxyvinylsilan, N-(3-(Trimethoxysilyl)propyl)ethylendiamin. Kann 

allergische Reaktionen hervorrufen.
EUH210 - Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Zusätzliche Sätze : Entsorgung des Behälters und des Inhalts im abgebundenen Zustand gemäß den 
geltenden örtlichen / regionalen / nationalen / internationalen Vorschriften.

2.3. Sonstige Gefahren

Andere Gefahren, die zu keiner Einstufung führen : Produkt hydrolysiert unter Bildung von Methanol (CAS-Nr. 67-56-1). Methanol ist bzgl. 
physikalischer Gefahren und Gesundheitsgefahren eingestuft. Die 
Hydrolysegeschwindigkeit und somit auch die Relevanz für das Gefährdungspotential des 
Produktes sind stark abhängig von den spezifischen Bedingungen.

Enthält keine PBT und/oder vPvB-Stoffe ≥ 0,1%, bewertet gemäß REACH Anhang XIII

Lieferant
ARDEX Schweiz AG
Limmatstrasse 2
CH-8957 Spreitenbach
Schweiz
T +41 (0) 43 355 19 19, F +41 (0) 43 355 19 18
info@ardex.ch, www.ardex.ch

Lieferant
Gutjahr Systemtechnik GmbH
Philipp-Reis-Str. 5-7
DE 64404 Bickenbach
Deutschland
T +49 (0) 6257 / 9306 - 30

mailto:info@ardex.ch
http://www.ardex.ch/
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Komponente

Stoffe, die die PBT-Kriterien gemäß REACH Anhang 
XIII nicht erfüllen

Trimethoxyvinylsilan (2768-02-7), N-(3-(Trimethoxysilyl)propyl)ethylendiamin (1760-24-3)

Stoffe, die die vPvB-Kriterien gemäß REACH Anhang 
XIII nicht erfüllen

Trimethoxyvinylsilan (2768-02-7), N-(3-(Trimethoxysilyl)propyl)ethylendiamin (1760-24-3)

Das Gemisch enthält keine Stoffe mit endokrinschädlichen Eigenschaften (gemäß REACH Artikel 59 Absatz 1 oder Verordnung 2017/2100 oder 
Verordnung 2018/605) in einer Konzentration von ≥ 0,1 %

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische

Name Produktidentifikator % Einstufung gemäß Verordnung 
(EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Trimethoxyvinylsilan CAS-Nr.: 2768-02-7
EG-Nr.: 220-449-8
EG Index-Nr.: 014-049-00-0
REACH-Nr.: 01-2119513215-
52

< 2.5 Flam. Liq. 3, H226
Acute Tox. 4 (Inhalativ), H332
Skin Sens. 1B, H317

N-(3-(Trimethoxysilyl)propyl)ethylendiamin CAS-Nr.: 1760-24-3
EG-Nr.: 217-164-6
REACH-Nr.: 01-2119970215-
39

< 1 Eye Dam. 1, H318
Skin Sens. 1B, H317
STOT SE 3, H335

Wortlaut der H- und EUH-Sätze: siehe Abschnitt 16

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

Erste-Hilfe-Maßnahmen allgemein : Betroffene Person aus dem Gefahrenbereich an die frische Luft bringen. Sofort einen Arzt 
rufen.

Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Einatmen : An die frische Luft bringen. Bei anhaltenden Symptomen, Arzt konsultieren.
Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Hautkontakt : Behutsam mit viel Wasser und Seife waschen. Bei andauernder Hautreizung Arzt 

aufsuchen.
Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Augenkontakt : BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. 

Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Verschlucken : Kein Erbrechen auslösen. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung 

oder Etikett vorzeigen.

4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

Keine weiteren Informationen verfügbar

4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Keine weiteren Informationen verfügbar

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

5.1. Löschmittel

Geeignete Löschmittel : Löschpulver. Kohlendioxid (CO2). Wassersprühstrahl. Bei einem Großbrand: 
Wassersprühstrahl. Alkoholbeständiger Schaum.

Ungeeignete Löschmittel : Wasservollstrahl.
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5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Gefährliche Zerfallsprodukte im Brandfall : Giftige Dämpfe.

5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung

Schutz bei der Brandbekämpfung : Atemschutzgerät anlegen.
Sonstige Angaben : Explosions- und Brandgase nicht einatmen.

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

Allgemeine Maßnahmen : Für ausreichende Lüftung sorgen.

6.2. Umweltschutzmaßnahmen

Nicht in die Kanalisation oder Wasserläufe gelangen lassen.

6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Keine weiteren Informationen verfügbar

6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Siehe Abschnitt 13. Siehe Abschnitt 8.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

Zusätzliche Gefahren beim Verarbeiten : Siehe Abschnitt 8. Für eine gute Belüftung des Arbeitsplatzes sorgen.
Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung : Persönliche Schutzausrüstung tragen.
Hygienemaßnahmen : Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. Nach Handhabung des Produkts immer 

die Hände waschen.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

Lagerbedingungen : Behälter dicht verschlossen halten. Vor Sonnenbestrahlung schützen. An einem gut 
belüfteten Ort aufbewahren. Vor Hitze schützen.

Zusammenlagerungsinformation : Von Lebensmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.

Deutschland
Lagerklasse (LGK, TRGS 510) : LGK 12 - Nicht brennbare Flüssigkeiten

7.3. Spezifische Endanwendungen

Keine weiteren Informationen verfügbar

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

8.1. Zu überwachende Parameter

Nationale Grenzwerte für die berufsbedingte Exposition und biologische Grenzwerte

Expositionsgrenzwerte für die anderen Komponenten

Methanol (67-56-1)

EU - Richt-Arbeitsplatzgrenzwert (IOEL)

Lokale Bezeichnung Methanol

260 mg/m³IOEL TWA

200 ppm
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Methanol (67-56-1)

Anmerkung Skin

Rechtlicher Bezug COMMISSION DIRECTIVE 2006/15/EC

Deutschland - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz (TRGS 900)

Lokale Bezeichnung Methanol

130 mg/m³AGW (OEL TWA)

100 ppm

Überschreitungsfaktor der Spitzenbegrenzung 2(II)

Anmerkung DFG - Senatskommission zur Prüfung 
gesundheitsschädlicher Arbeitsstoffe der 
DFG (MAK-Kommission); EU - 
Europäische Union (Von der EU wurde 
ein Luftgrenzwert festgelegt: 
Abweichungen bei Wert und 
Spitzenbegrenzung sind möglich); H - 
hautresorptiv; Y - Ein Risiko der 
Fruchtschädigung braucht bei Einhaltung 
des Arbeitsplatzgrenzwertes und des 
biologischen Grenzwertes (BGW) nicht 
befürchtet zu werden

Rechtlicher Bezug TRGS900

Deutschland - Biologische Grenzwerte (TRGS 903)

Lokale Bezeichnung Methanol

Biologischer Grenzwert 15 mg/l Parameter: Methanol - 
Untersuchungsmaterial: U = Urin - 
Probenahmezeitpunkt: b) 
Expositionsende, bzw. Schichtende - 
Festlegung/Begründung: 05/2024 DFG

Anmerkung Methanol (CAS-Nr. 67-56-1): 
Überschreitungsfaktor 4(II); hautresorptiv; 
Anmerkungen DFG, EU und Y (= ein 
Risiko der Fruchtschädigung braucht bei 
Einhaltung des Arbeitsplatzgrenzwertes 
und des biologischen Grenzwertes (BGW) 
nicht befürchtet werden. (Stand: Januar 
2006)

Rechtlicher Bezug TRGS 903

Schweiz - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz

Lokale Bezeichnung Méthanol / Methanol [Methylalkohol]

260 mg/m³MAK (OEL TWA)

200 ppm

520 mg/m³KZGW (OEL STEL)

400 ppm

Notation H, SSC, B

Anmerkung INRS, NIOSH

Rechtlicher Bezug www.suva.ch, 18.06.2025

Schweiz - BAT (BLV)

Lokale Bezeichnung Méthanol / Methanol
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Methanol (67-56-1)

BAT (BLV) 30 mg/l (936 µmol/l; Biologischer 
Parameter: Methanol; 
Untersuchungsmaterial: Urin; 
Probennahmezeitpunkt: Expositionsende, 
bzw. Schichtende. Bei Langzeitexposition: 
nach mehreren vorangegangenen 
Schichten.)

Rechtlicher Bezug Ordonnance 832.30 (OPA), article 50 al. 
3, www.suva.ch/valeurs-limites / 
Verordnung 832.30 (VUV), Art. 50 Abs. 3, 
www.suva.ch/grenzwerte

DNEL- und PNEC-Werte

Trimethoxyvinylsilan (2768-02-7)

DNEL/DMEL (Arbeitnehmer)

Akut - systemische Wirkung, inhalativ 73.6 mg/m³

Langzeit - systemische Wirkung, dermal 0.91 mg/kg KW/Tag

Langfristige - systemische Wirkung, inhalativ 27.6 mg/m³

DNEL/DMEL (Allgemeinbevölkerung)

Akut - systemische Wirkung, inhalativ 54.4 mg/m³

Langfristige - systemische Wirkung, oral 0.63 mg/kg KW/Tag

Langfristige - systemische Wirkung, inhalativ 6.8 mg/m³

Langzeit - systemische Wirkung, dermal 0.63 mg/kg KW/Tag

PNEC (Wasser)

PNEC aqua (Süßwasser) 0.4 mg/l

PNEC aqua (Meerwasser) 0.04 mg/l

PNEC (Sedimente)

PNEC Sediment (Süßwasser) 1.5 mg/kg Trockengewicht

PNEC Sediment (Meerwasser) 0.15 mg/kg Trockengewicht

PNEC (Boden)

PNEC Boden 0.06 mg/kg Trockengewicht

PNEC (STP)

PNEC Kläranlage 6.6 mg/l

Methanol (67-56-1)

DNEL/DMEL (Arbeitnehmer)

Akut - systemische Wirkung, dermal 20 mg/kg KW/Tag

Akut - systemische Wirkung, inhalativ 130 mg/m³

Akut - lokale Wirkung, inhalativ 130 mg/m³

Langzeit - systemische Wirkung, dermal 20 mg/kg KW/Tag

Langfristige - systemische Wirkung, inhalativ 130 mg/m³

Langzeit - lokale Wirkung, inhalativ 130 mg/m³

DNEL/DMEL (Allgemeinbevölkerung)

Akut - systemische Wirkung, dermal 4 mg/kg KW/Tag
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Methanol (67-56-1)

Akut - systemische Wirkung, inhalativ 26 mg/m³

Akut - systemische Wirkung, oral 4 mg/kg KW/Tag

Akut - lokale Wirkung, inhalativ 26 mg/m³

Langfristige - systemische Wirkung, oral 4 mg/kg KW/Tag

Langfristige - systemische Wirkung, inhalativ 26 mg/m³

Langzeit - systemische Wirkung, dermal 4 mg/kg KW/Tag

Langzeit - lokale Wirkung, inhalativ 26 mg/m³

N-(3-(Trimethoxysilyl)propyl)ethylendiamin (1760-24-3)

DNEL/DMEL (Arbeitnehmer)

Langfristige - systemische Wirkung, inhalativ 130 mg/m³

DNEL/DMEL (Allgemeinbevölkerung)

Akut - systemische Wirkung, inhalativ 26400 mg/m³

Langfristige - systemische Wirkung, oral 4 mg/kg KW/Tag

Langfristige - systemische Wirkung, inhalativ 26 mg/m³

PNEC (Wasser)

PNEC aqua (Süßwasser) 0.05 mg/l

PNEC aqua (Meerwasser) 0.005 mg/l

PNEC (Sedimente)

PNEC Sediment (Süßwasser) 0.181 mg/kg Trockengewicht

PNEC Sediment (Meerwasser) 0.018 mg/kg Trockengewicht

PNEC (Boden)

PNEC Boden 0.007 mg/kg Trockengewicht

PNEC (STP)

PNEC Kläranlage 20 mg/l

8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen:
Für eine sehr gute Belüftung des Arbeitsplatzes sorgen. ABSCHNITT 7.

Persönliche Schutzausrüstung

Augen- und Gesichtsschutz

Augenschutz:
Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen

Hautschutz

Handschutz:
Geeignete Schutzhandschuhe tragen. Bitte beachten Sie die vom Hersteller angegebenen Hinweise zur Durchlässigkeit und Durchbruchzeit. Hände 
waschen vor den Pausen und nach der Arbeit

Handschutz

Typ Material Permeation Dicke (mm) Durchdringung Norm

Nitrilkautschuk > 0,4 mm EN ISO 374
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Sonstigen Hautschutz
Materialien für Schutzkleidung:
Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen

Atemschutz

Atemschutz:
Wenn eine inhalative Exposition oberhalb des Arbeitsplatz-Grenzwertes nicht ausgeschlossen werden kann, ist eine geeignete 
Atemschutzausrüstung zu verwenden.

Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition

Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition:
Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
Sonstige Angaben:
Allgemeine Hygienemaßnahmen beim Umgang mit chemischen Stoffen beachten. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Bei der 
Arbeit nicht essen, trinken, rauchen. Hände waschen vor den Pausen und nach der Arbeit.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand : Flüssig
Farbe : Verschiedene Farben.
Aussehen : pastös.
Geruch : Charakteristisch.
Geruchsschwelle : Nicht verfügbar
Schmelzpunkt : Nicht verfügbar
Gefrierpunkt : Nicht verfügbar
Siedepunkt : Nicht verfügbar
Entzündbarkeit : Nicht verfügbar
Explosive Eigenschaften : Nicht explosiv.
Untere Explosionsgrenze : Nicht verfügbar
Obere Explosionsgrenze : Nicht verfügbar
Flammpunkt : Nicht verfügbar
Zündtemperatur : Nicht verfügbar
Zersetzungstemperatur : Nicht verfügbar
pH-Wert : Nicht verfügbar
Viskosität, kinematisch : Nicht verfügbar
Löslichkeit : Nicht verfügbar
Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log Kow) : Nicht verfügbar
Dampfdruck : Nicht verfügbar
Dampfdruck bei 50°C : Nicht verfügbar
Dichte : Nicht verfügbar
Relative Dichte : Nicht verfügbar
Relative Dampfdichte bei 20°C : Nicht verfügbar
Partikeleigenschaften : Nicht anwendbar

9.2. Sonstige Angaben

Sonstige sicherheitstechnische Kenngrößen
Löslichkeit in Wasser : Es tritt hydrolytische Zersetzung ein. Explosionsgrenzen für freigesetztes Methanol: 5,5 - 

44% Vol.%. ph-Wert: Produkt reagiert neutral.

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

10.1. Reaktivität

Keine weiteren Informationen verfügbar

10.2. Chemische Stabilität

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Verwendung. Nicht überhitzen um thermische Zersetzung zu vermeiden.
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10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Die Reaktion erfolgt unter Bildung von Methanol.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Hohe Temperaturen. Hitze.

10.5. Unverträgliche Materialien

Keine weiteren Informationen verfügbar

10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte

Kann giftige Gase freisetzen.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Akute Toxizität (Oral) : Nicht eingestuft
Akute Toxizität (Dermal) : Nicht eingestuft
Akute Toxizität (inhalativ) : Nicht eingestuft

Trimethoxyvinylsilan (2768-02-7)

LD50 (oral, Ratte) 6899 – 7012 mg/kg Körpergewicht (Äquivalent oder vergleichbar mit OECD 401, Ratte, 
Männlich / weiblich, Experimenteller Wert, Oral, 14 Tag(e))

LD50 (dermal, Kaninchen) 3158 – 3760 mg/kg Körpergewicht (Äquivalent oder vergleichbar mit OECD 402, 24 Stdn, 
Kaninchen, Männlich / weiblich, Experimenteller Wert, Dermal, 14 Tag(e))

LC50 inhalativ - Ratte 16.8 mg/l (Äquivalent oder vergleichbar mit OECD 403, 4 Stdn, Ratte, Männlich / weiblich, 
Experimenteller Wert, Inhalation (Dämpfe), 14 Tag(e))

ATE CLP (oral) 6899 mg/kg Körpergewicht

ATE CLP (dermal) 3158 mg/kg Körpergewicht

ATE CLP (Gase) 4500 ppmv/4h

ATE CLP (Dampf) 16.8 mg/l/4h

ATE CLP (Staub, Nebel) 1.5 mg/l/4h

N-(3-(Trimethoxysilyl)propyl)ethylendiamin (1760-24-3)

LD50 (oral, Ratte) 2295 mg/kg Körpergewicht (EPA OPPTS 870.1100, Ratte, Männlich / weiblich, 
Experimenteller Wert, Oral, 14 Tag(e))

LD50 (dermal, Kaninchen) > 2000 mg/kg Körpergewicht (EPA OPPTS 870.1200, 24 Stdn, Kaninchen, Männlich / 
weiblich, Experimenteller Wert, Dermal, 14 Tag(e))

LC50 inhalativ - Ratte 1.49 – 2.44 mg/l air (EPA OPPTS 870.1300, 4 Stdn, Ratte, Männlich / weiblich, 
Experimenteller Wert, Inhalation (Aerosol), 14 Tag(e))

ATE CLP (oral) 2295 mg/kg Körpergewicht

ATE CLP (Dampf) 1.49 mg/l/4h

ATE CLP (Staub, Nebel) 1.49 mg/l/4h

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut : Nicht eingestuft

Trimethoxyvinylsilan (2768-02-7)

pH-Wert Keine Daten in der Literatur vorhanden

N-(3-(Trimethoxysilyl)propyl)ethylendiamin (1760-24-3)

pH-Wert 10.2 (1 %)

Schwere Augenschädigung/-reizung : Nicht eingestuft



DiProtec FIX-MSP
Sicherheitsdatenblatt
gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878

02.03.2026 (Ausgabedatum) DE (Deutsch) 9/13

Trimethoxyvinylsilan (2768-02-7)

pH-Wert Keine Daten in der Literatur vorhanden

N-(3-(Trimethoxysilyl)propyl)ethylendiamin (1760-24-3)

pH-Wert 10.2 (1 %)

Sensibilisierung der Atemwege/Haut : Nicht eingestuft
Keimzellmutagenität : Nicht eingestuft
Karzinogenität : Nicht eingestuft
Reproduktionstoxizität : Nicht eingestuft
Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger 
Exposition

: Nicht eingestuft

N-(3-(Trimethoxysilyl)propyl)ethylendiamin (1760-24-3)

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger 
Exposition

Kann die Atemwege reizen. 

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter 
Exposition

: Nicht eingestuft

Aspirationsgefahr : Nicht eingestuft

Trimethoxyvinylsilan (2768-02-7)

Viskosität, kinematisch 0.7 mm²/s (20 °C)

N-(3-(Trimethoxysilyl)propyl)ethylendiamin (1760-24-3)

Viskosität, kinematisch 3.1 mm²/s (20 °C, Berechnet)

11.2. Angaben über sonstige Gefahren

Sonstige Angaben
Sonstige Angaben : Methanol (CAS 67-56-1) wird über alle Expositionsrouten gut und schnell resorbiert und ist 

unabhängig von der Art der Aufnahme giftig. Methanol kann zu Reizungen der 
Schleimhäute, Übelkeit, Erbrechen, Kopfschmerzen, Schwindelgefühl und Sehstörungen 
führen, sowie zu Erblindung (irreversible Schädigung des Sehnervs), Azidose, 
Muskelkrämpfe und Koma. Es kann nach Exposition zu Verzögerungen beim Auftreten 
dieser Effekte kommen. Weitere Informationen zur Toxikologie im Abschnitt 11 sind zu 
beachten.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizität

Gewässergefährdend, kurzfristige (akut) : Nicht eingestuft
Gewässergefährdend, langfristige (chronisch) : Nicht eingestuft

Trimethoxyvinylsilan (2768-02-7)

LC50 - Fisch [1] 191 mg/l (96 Stdn, Oncorhynchus mykiss, Süßwasser, Experimenteller Wert, Nominale 
Konzentration)

EC50 - Krebstiere [1] 169 mg/l (EU Methode C.2, 48 Stdn, Daphnia magna, Statisches System, Süßwasser, 
Experimenteller Wert, Fortbewegung)

ErC50 Algen > 89 mg/l (72 Stdn, Pseudokirchneriella subcapitata, Statisches System, Süßwasser, 
Experimenteller Wert, GLP)

N-(3-(Trimethoxysilyl)propyl)ethylendiamin (1760-24-3)

LC50 - Fisch [1] 597 mg/l (EU Methode C.1, 96 Stdn, Danio rerio, Semistatisches System, Süßwasser, 
Experimenteller Wert, GLP)

EC50 - Krebstiere [1] 81 mg/l (EU Methode C.2, 48 Stdn, Daphnia magna, Statisches System, Süßwasser, 
Experimenteller Wert, Fortbewegung)
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N-(3-(Trimethoxysilyl)propyl)ethylendiamin (1760-24-3)

ErC50 Algen 8.8 mg/l (OECD 201: Algen, Wachstumshemmungstest, 72 Stdn, Selenastrum 
capricornutum, Statisches System, Süßwasser, Experimenteller Wert, GLP)

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

DiProtec FIX-MSP 

Persistenz und Abbaubarkeit biologisch nicht abbaubar.

Trimethoxyvinylsilan (2768-02-7)

Persistenz und Abbaubarkeit Nicht leicht biologisch abbaubar im Wasser.

N-(3-(Trimethoxysilyl)propyl)ethylendiamin (1760-24-3)

Persistenz und Abbaubarkeit Nicht leicht biologisch abbaubar im Wasser.

12.3. Bioakkumulationspotenzial

Trimethoxyvinylsilan (2768-02-7)

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log Pow) 1.1 (QSAR, KOWWIN, 20 °C)

Bioakkumulationspotenzial Niedriges Potenzial für Bioakkumulation (Log Kow < 4).

N-(3-(Trimethoxysilyl)propyl)ethylendiamin (1760-24-3)

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log Pow) -0.3 (QSAR, 20 °C)

Bioakkumulationspotenzial Nicht bioakkumulierbar.

12.4. Mobilität im Boden

Trimethoxyvinylsilan (2768-02-7)

Oberflächenspannung Keine Daten in der Literatur vorhanden

Normalisierter Adsorptionskoeffizient für organischen 
Kohlenstoff (Log Koc)

2.8 (log Koc, SRC PCKOCWIN v2.0, Berechnungswert)

Ökologie - Boden Geringes Potenzial für Adsorption im Boden.

N-(3-(Trimethoxysilyl)propyl)ethylendiamin (1760-24-3)

Oberflächenspannung Keine Daten in der Literatur vorhanden

Normalisierter Adsorptionskoeffizient für organischen 
Kohlenstoff (Log Koc)

3.5 (log Koc, SRC PCKOCWIN v2.0, Berechnungswert)

Ökologie - Boden Geringes Potenzial für Mobilität im Boden.

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Komponente

Stoffe, die die PBT-Kriterien gemäß REACH Anhang 
XIII nicht erfüllen

Trimethoxyvinylsilan (2768-02-7), N-(3-(Trimethoxysilyl)propyl)ethylendiamin (1760-24-3)

Stoffe, die die vPvB-Kriterien gemäß REACH Anhang 
XIII nicht erfüllen

Trimethoxyvinylsilan (2768-02-7), N-(3-(Trimethoxysilyl)propyl)ethylendiamin (1760-24-3)

12.6. Endokrinschädliche Eigenschaften

Keine weiteren Informationen verfügbar

12.7. Andere schädliche Wirkungen

Keine weiteren Informationen verfügbar
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ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Regionale Abfallverordnung : Entsorgung des Behälters und des Inhalts im abgebundenen Zustand gemäß den geltenden 
örtlichen / regionalen / nationalen / internationalen Vorschriften.

Empfehlungen für die Produkt-/Verpackung-
Abfallentsorgung

: Nicht reinigungsfähige Verpackungen sind wie der Stoff zu entsorgen.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Gemäß ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

ADR IMDG IATA ADN RID

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer

Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften

14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung

Nicht geregelt Nicht geregelt Nicht geregelt Nicht geregelt Nicht geregelt

14.3. Transportgefahrenklassen

Nicht geregelt Nicht geregelt Nicht geregelt Nicht geregelt Nicht geregelt

14.4. Verpackungsgruppe

Nicht geregelt Nicht geregelt Nicht geregelt Nicht geregelt Nicht geregelt

14.5. Umweltgefahren

Nicht geregelt Nicht geregelt Nicht geregelt Nicht geregelt Nicht geregelt

Keine zusätzlichen Informationen verfügbar

14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender

Landtransport
Nicht geregelt

Seeschiffstransport
Nicht geregelt

Lufttransport
Nicht geregelt

Binnenschiffstransport
Nicht geregelt

Bahntransport
Nicht geregelt

14.7. Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten

Nicht anwendbar
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ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das 
Gemisch

EU-Verordnungen
Sonstige Vorschriften, Beschränkungen und 
Verbotsverordnungen

: Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge: Bei Tätigkeiten mit Methanol ist, sofern 
eine Exposition besteht, Arbeitsmedizinische Vorsorge anzubieten (Angebotsvorsorge). 
Wird der AGW für Methanol nicht eingehalten oder besteht Hautkontakt, ist 
arbeitsmedizinische Vorsorge regelmäßig zu veranlassen (Pflichtvorsorge). Dazu können 
die folgenden DGUV Grundsätze herangezogen werden: G 10 Methanol. Falls aufgrund der 
Gefährdungsbeurteilung das Tragen von Atemschutz notwendig ist, ist arbeitsmedizinische 
Vorsorge ggf. nach dem DGUV-Grundsatz G 26 Atemschutzgeräte durchzuführen. Falls 
aufgrund der Gefährdungsbeurteilung das Tragen von Chemikalienschutzhandschuhen 
über mehr als 2 Stunden am Tag notwendig ist (Feuchtarbeit), ist arbeitsmedizinische 
Vorsorge anzubieten (Angebotsvorsorge, z.B. anhand G 24). Bei Feuchtarbeit von 
regelmäßig 4 Stunden oder mehr pro Tag ist arbeitsmedizinische Vorsorge regelmäßig zu 
veranlassen (Pflichtvorsorge, z. B. unter Heranziehung des DGUV Grundsatzes G 24).

REACH Anhang XVII (Beschränkungsliste)
Enthält keine Stoffe, die im REACH-Anhang XVII (Beschränkungsbedingungen) gelistet sind

REACH Anhang XIV (Zulassungsliste)
Enthält keine Stoffe, die in REACH Anhang XIV gelistet sind

REACH Kandidatenliste (SVHC)
Enthält keine Stoffe, die auf der REACH-Kandidatenliste gelistet sind

PIC-Verordnung (Vorherige Zustimmung nach Inkenntnissetzung)
Enthält keine Stoffe, die in der PIC-Verordnung gelistet sind (EU 649/2012, Aus- und Einfuhr gefährlicher Chemikalien)

POP-Verordnung (Persistente Organische Schadstoffe)
Enthält keine Stoffe, die in der POP-Verordnung gelistet sind (EU 2019/1021, Persistente Organische Schadstoffe)

Ozon-Verordnung (2024/590)
In der Ozon-Abbau-Liste nicht gelistet (EU 2024/590)
Enthält keine Stoffe, die in der Ozon-Abbau-Liste gelistet sind (Verordnung EU 2024/590, Stoffe die zum Abbau der Ozonschicht führen)

Verordnung zu Gütern mit doppeltem Verwendungszweck (Dual-Use-Verordnung)
Enthält keine Stoffe, die in der Dual-Use-Verordnung gelistet sind

Explosivstoff-Ausgangsstoff-Verordnung (EU 2019/1148)
Enthält keine Stoffe, die in der Explosivstoff-Ausgangsstoff-Verordnung gelistet sind (EU 2019/1148)

Drogen-Ausgangsstoff-Verordnung (EG 273/2004)
Enthält keine Stoffe, die in der Drogen-Ausgangsstoff-Verordnung gelistet sind (EG 273/2004, Stoffe die bei der unerlaubten Herstellung von 
Suchtstoffen und psychotropen Substanzen verwendet werden)

Nationale Vorschriften

Deutschland
Beschäftigungsbeschränkungen : Beschränkungen gemäß Mutterschutzgesetz (MuSchG) beachten.

Beschränkungen gemäß Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG) beachten.
Wassergefährdungsklasse (WGK) : WGK 1, Schwach wassergefährdend (Einstufung nach AwSV, Anlage 1).

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Keine weiteren Informationen verfügbar

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Vollständiger Wortlaut der H- und EUH-Sätze:

Acute Tox. 4 (Inhalativ) Akute Toxizität (inhalativ), Kategorie 4
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Vollständiger Wortlaut der H- und EUH-Sätze:

Eye Dam. 1 Schwere Augenschädigung/Augenreizung, Kategorie 1

Flam. Liq. 3 Entzündbare Flüssigkeiten, Kategorie 3

Skin Sens. 1B Sensibilisierung der Haut, Kategorie 1B

STOT SE 3 Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition), Kategorie 3, Atemwegsreizung

H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H318 Verursacht schwere Augenschäden.

H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen.

H335 Kann die Atemwege reizen.

EUH208 Enthält Trimethoxyvinylsilan, N-(3-(Trimethoxysilyl)propyl)ethylendiamin. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Sicherheitsdatenblatt (SDB), EU

Diese Informationen basieren auf unserem aktuellen Wissen und sollen das Produkt nur im Hinblick auf Gesundheit, Sicherheit und 
Umweltbedingungen beschreiben. Sie dürfen also nicht als Garantie für spezifische Eigenschaften des Produktes ausgelegt werden.


